
Von diesem Grundsatz kann nur in Ausnahmefällen abgewichen wer
den, und zwar dann, wenn mindestens zwei Drittel der zur Tagung 

ARTIKEL 62 anwesenden Abgeordneten dies beantragen.
Es ist seit vielen Jahren üblich, daß Delegationen aus Betrieben, 

FDJ-Gruppen, Schulklassen, Einzelpersonen und häufig auch aus
ländische Gäste an den Tagungen der Volkskammer teilnehmen. Der 
Grundsatz der Öffentlichkeit schließt die Teilnahme der Presse ein, 
wofür alle erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind. So berich
ten Fernsehen, Rundfunk und Zeitungen regelmäßig über den Ver
lauf der Tagungen der obersten Volksvertretung und die von ihr 
getroffenen Entscheidungen.
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